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Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport über die 
Grenzmengen verbotener Wirkstoffe nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz 
2007 (Anti-Doping-Grenzmengenverordnung 2015 – ADGMV 2015) 
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs einer Ver-

ordnung über die Grenzmengen verbotener Wirkstoffe nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz 

2007 (Anti-Doping-Grenzmengenverordnung 2015 – ADGMV 2015) und nimmt dazu wie 

folgt Stellung: 

 

Ziel der gegenständlichen Verordnung ist die Adaptierung des Anti-Doping-Gesetzes im 

Hinblick auf den sich ändernden Welt-Anti-Doping-Code (WADC). Österreich hat sich dem 

WADC unterworfen und würde mangels Anpassung der österreichischen Bestimmungen 

keine internationalen Großsportveranstaltungen mehr ausrichten können. 

 

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um drei Maßnahmen, nämlich die Neugestaltung des 

Nationalen Testpools, der Verbesserung der Mitwirkung in Anti-Doping-Verfahren und die 

Neuerlassung der Anti-Doping-Grenzmengenverordnung. 

 

Die BAK begrüßt die in der Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ausdrücklich. 
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